
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/2/19 97/16/0395
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.02.1998

Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

27/03 Gerichtsgebühren Justizverwaltungsgebühren

Norm

ABGB §1438;

GGG 1984 §18 Abs1;

GGG 1984 §18 Abs2 Z2;

Rechtssatz

Auch wechselseitige Leistungen der Streitparteien, zu denen sie sich im Vergleich verp ichtet haben, sind unabhängig

von einer allfälligen Kompensation in die Bemessungsgrundlage der Gerichtsgebühr einzubeziehen (Hinweis E

12.11.1997, 96/16/0144).
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